
Abwägung der Stellungnahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan Nr. 36 der Gemeinde Rheurdt

Bebauungsplan Nr. 36 der Gemeinde Rheurdt
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.2 BauGB

Die Unterlagen umfassen folgende Verfahrensschritte:
 Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.2 BauGB (16.01.2023 bis 17.02.2023 (einschließlich))

Nr. Einwender:in Stellungnahme Abwägungsvorschlag

1 Einwendende Person 
Nr. 1

12.02.2023

Als direkte Anwohner sind wir unmittelbar von der Bebauungs-
planung  betroffen  und  widersprechen daher  fristgerecht  der
geplanten Änderung mit folgenden Begründungen:

1. Unter Punkt A „Allgemeine Planungsvoraussetzungen”
Punkt 1 „Anlass und Erfordernis für den Bebauungsplan" lau-
tet wie folgt:
„1 Anlass und Erfordemis für den Bebauungsplan
Die Gemeinde Rheurdt beabsichtigt für den Planbereich zwi-
schen dem Hochend und dem Oberweg den Bebauungsplan
Rheurdt Nr. 36 „Hochend / Oberweg" als Bebauungsplan der
lnnenentwicklung (gem. § 13a BauGB) neu aufzustellen und
damit den Bebauungsplan Rheurdt Nr, 22 B „Hochend /Ober-
weg' (gem. § 30 Abs, 1 BauGB) aufzuheben. In dem Bebau-
ungsplan 22 B ,.Hochend/Oberweg" wurde eine Straßenver-
bindung zwischen Hochend und Oberweg vorgesehen. Die da-
malige Grundstückseigentümerin stand dieser Planung ableh-
nend gegenüber. so dass eine Realisierung der Planung bis-
lang nicht möglich war. Die damalige Grundstückseigentüme-
rin hat das Grundstück Flur 14. Flurstück 116 testamentarisch
an die Katholische Kirchengemeinde St. Martinus in Rheurdt
mit der Auflage vermacht. das Grundstück erst zu verwerten,
wenn der Bebauungsplan geändert  und eine Bebauung des
Grundstücks  ohne  die  Realisierung  der  im  Bebauungsplan
vorgesehenen Straße möglich ist. Zwischenzeitlich wurde an

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahme gibt den Text der Begründung wieder.
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anderer Stelle eine entsprechende Straßenverbindung (l.aars-
hof) geschaffen. so dass die geplante Straßenverbindung nicht
länger erforderlich ist.“
Darin wird erläutert, dass die im ursprünglichen Bebauungs-
plan 22 B vorgesehene Verbindungsstraße, deren Bau testa-
mentarisch  untersagt  wurde,  ersetzt  wurde  durch  eine  „ent-
sprechende  Straßenverbindung  (Laarshof)",  sodass  die  ur-
sprünglich geplante Straßenverbindung nicht länger erforder-
lich ist. Diese Straße existiert tatsächlich, nur stellt sie keine
funktionierende Verbindung zwischen Oberweg und Hochend
dar, da die Straße bislang nicht an den Oberweg angeschlos-
sen wurde und momentan hauptsächlich als  Anwohnerpark-
platz genutzt wird. 

Damit ist u. E. die Voraussetzung für die Bebauungsplanung
Nr. 36 „Hochend /Oberweg nicht gegeben. Die Verkehrssituati-
on ohne eine  weitere  funktionierende Verbindungsstraße ist
aktuell schon nicht akzeptabel und würde durch eine Bebau-
ung noch zusätzlich verschärft. Ab dem Lupinenweg fehlt jegli-
che  Verbindung  zwischen  Hochend  und  Oberweg  und  das
trotz ständig steigendem Verkehrsaufkommen durch:

• Lieferverkehr,  bedingt  durch  veränderte  Einkaufsge-
wohnheiten (Onlinebestellungen)

• Neue  Bewohner  nach  Erweiterung  der  Bebauung
(Heymeshof)  +  weitere  Lückenbebauung  mit  durch-
schnittlich mindestens zwei Fahrzeugen pro Wohnein-
heit

2. Der betroffene Ortsteil von Rheurdt ist geprägt durch Einfa-
milienhäuser, die in überwiegend 1,5 geschossiger Bauweise
errichtet wurden. Die geplante Bebauung mit zwei Mehrfamili-

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Die  Straße  Laarshof  existiert  als  Verbindung  zwischen  dem
Hochend und dem Oberweg und ist für Radfahrende und Zu-
fußgehende freigegeben. Für den KFZ-Verkehr ist die Straße
derzeit nicht freigegeben, da das Ausbauende des Oberweges
für Kfz derzeit ca. 115m nördlich der Einmündung der Straße
Laarshof liegt.  Die Straße Laarshof stellt somit eine Reserve
für  eine  weitere  bauliche  Nutzung  der  Flächen  entlang  des
Oberwegs dar, die zuvor mit dem Bebauungsplan 22 B „Hoch-
end/Oberweg“  planerisch  gesichert  worden  war.  Für  die  mit
dem Neubau von maximal vier Doppelhaushälften zu erwarten-
den Verkehren ist keine neue Straßenverbindung erforderlich.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Ca. 100m nördlich des Lupinenwegs verbindet der Geranien-
weg den Oberweg mit dem Hochend. Entsprechend der Richtli-
nie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) handelt es sich
bei dem Oberweg um eine Wohnstraße. Wohnstraßen haben
eine  Erschließungsfunktion  für  Wohnbauflächen.  Für  diese
Straßen wird  eine Verkehrsstärke von weniger  als 400 Kfz/h
angesetzt. Ausgehend von dem Bebauungsbestand der durch
den  Oberweg  zwischen  Lupinenweg  und  Ausbauende  des
Oberweges erschlossen wird (ca. 75 Gebäude) sind weniger
als 400 KFZ-Bewegungen am Tag zu erwarten. Durch  die mit
der geplanten Bebauung von drei Einzelhäusern oder maximal
vier Doppelhaushälften einhergehenden zusätzlichen Verkehre
ist daher keine Überlastung des Oberwegs zu erwarten. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
In  der  direkten  Nachbarschaft  der  geplanten  Bebauung  am
Oberweg  sind  Gebäude  mit  einem  Vollgeschoss  und  Sat-
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enhäusern für jeweils 10 Parteien in dreigeschossiger Höhe
passt  in keiner Weise in dieses Wohngebiet.  Eine Bauhöhe
von mehr als 1,5 bis höchstens 2 Geschossen ist nicht akzep-
tabel und widerspricht dem Charakter der dörflichen Bebau-
ung. 

Die  Erhöhung der Bewohnerdichte  um insgesamt bis  zu 24
Parteien würde überdies zu Belastungen der jetzigen Anwoh-
ner durch Lärm, Verkehr, etc. führen. Die Anzahl der Stellplät-
ze entlang des Oberweges ist aktuell bereits knapp. Der Bau
von 3 bis 4 weiteren Häusern würde die Stellplätze zusätzlich
verknappen, da pro Wohneinheit mit durchschnittlich 2 Fahr-
zeugen zu rechnen ist. Des Weiteren ist zu befürchten, dass
durch die Zufahrten zu den geplanten Häusern sogar Stellplät-
ze entfallen.  Auch wenn pro Baugrundstück zwei Stellplätze
(hintereinander) geschaffen werden sollten, so zeigt die Pra-
xis, dass in diesen Fällen i.d.R ein Fahrzeug auf dem Grund-
stück und alle weiteren auf den öffentlichen Stellplätzen ge-
parkt werden.

teldach vorhanden. Die Höhe dieser Gebäude wird für die Be-
bauung  entlang  des  Oberweges  aufgenommen.  Im weiteren
Umfeld (Oberweg zwischen Lupinen- und Geranienweg sowie
Bebauung entlang des Hochends) sind überwiegend Gebäude
mit  zwei Vollgeschossen  vorhandenen.  Eine  eindeutige  Prä-
gung durch Gebäude mit einem Vollgeschoss ist nicht vorhan-
den.  Die  Festsetzungen  zur  zulässigen  Anzahl  der  Vollge-
schosse berücksichtigt  gleichermaßen die  Wahrung und das
Einfügen der  geplanten Bebauung in  das Ortsbild  sowie die
Vorgabe des sparsamen und schonenden Umgangs mit dem
Boden gem. § 1a Abs. 2 BauGB („Bodenschutzklausel“).  Für
das oberste Nichtvollgeschoss wird ein Zurücksetzen der Au-
ßenwände gegenüber dem darunterliegenden Geschoss vor-
gesehen,  sodass  eine  Prägung  des  Ortsbildes  durch  das
oberste Nichtvollgeschoss gemindert wird. Eine Beschränkung
auf  maximal  insgesamt  zwei  Geschosse ist  vor  dem Hinter-
grund einer effizienten Nutzung des Schutzgutes Fläche nicht
vertretbar.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Entlang des Oberwegs wird eine Bebauung mit drei Einzelhäu-
sern oder maximal vier Doppelhaushälften angestrebt.  Es ist
somit mit maximal vier zusätzlichen Wohneinheiten zu rechnen.
Die beiden Mehrfamilienhäuser werden vom Hochend aus er-
schlossen.
Es wird ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt, in dem aus-
nahmsweise zulässige Nutzungen, die mit stärkeren Störungen
verbunden  wären,  ausgeschlossen  sind.  Eine  Zunahme des
Lärms ist daher nicht zu erwarten. Mit den maximal vier Wohn-
gebäuden entlang des Oberwegs ist nicht mit einer erheblichen
Zunahme des Verkehrs zu rechnen. 
In dem Bebauungsplan werden für die Bebauung entlang des
Oberwegs 2 Stellplätze pro Wohneinheit erforderlich und damit
die Angaben in der Verordnung über notwendige Stellplätze für
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Die betroffenen Anlieger würden im Falle der Umsetzung des
Bauplanes über einen voraussichtlich langen Zeitraum in er-
heblicher Weise durch Schmutz, Lärm und Bauverkehr beläs-
tigt und in ihrer Lebensqualität deutlich einschränkt. Die jetzige
landwirtschaftliche  Nutzung des  Grundstückes  fällt  dagegen
kaum ins  Gewicht.  Von  einer  Belästigung  durch  Staub  und
Lärm kann nicht die Rede sein.

Wir fordern Sie auf, die Entscheidung noch einmal zu überprü-
fen und behalten uns weitere Schritte vor. 

Kraftfahrzeuge  und  Fahrräder  (StellplatzVO  NRW  vom  14.
März 2022 ) um einen Stellplatz pro Wohneinheit überschritten,
sodass ein Ausweichen auf  die öffentlichen Stellplätze durch
die zusätzlichen Fahrzeuge nicht erforderlich wird. Entlang des
Oberwegs bestehen derzeit ca. sechs Stellplätze in Längsauf-
stellung, die auch nach Realisierung der Planung erhalten wer-
den können (vgl. Begründung, Kap. 9).

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Bauzeitliche Beeinträchtigungen sind bei jeder Baumaßnahme
hinzunehmen  und  zumutbar.  Der  Verzicht  auf  eine  bauliche
Nutzung benachbarter  Flächen ist  daher  nicht  gerechtfertigt.
Aufgrund der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei Baumaß-
nahmen sind die baubedingten Emissionen nicht dazu geeig-
net, die gesunden Wohnverhältnisse erheblich zu beeinträchti-
gen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Rat der Gemeinde Rheurdt hat die Entscheidung der vor-
liegenden Planung in seinem Aufstellungsbeschluss und dem
Offenlagebeschluss vom 19.12.2022 geprüft und bestätigt und
wird im Rahmen des Satzungsbeschlusses die Abwägung aller
öffentlichen und privaten Belange berücksichtigen.

2 Einwendende Person
Nr. 2
16.02.2023

Wir sind Anwohner und Eigentümer des Wohnhauses [...] und
begründen unseren Widerspruch wie folgt:

1. Zufahrtssituation
Die Zufahrt zum gesamten Wohngebiet (einschl. dem Wohn-
gebiet Heymeshof) erfolgt bereits jetzt vom Hochend über den
Lupinenweg in den Oberweg. Die Engstelle dort im Abbiege-
bereich in den Oberweg im Bereich des 1.Wohnhauses (Altbe-
stand)  lässt  keinen Begegnungsverkehr  zu,  sodass hier  bei

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Ca. 100m nördlich des Lupinenwegs verbindet der Geranien-
weg den Oberweg mit dem Hochend. Entsprechend der Richtli-
nie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) handelt es sich
bei dem Oberweg um eine Wohnstraße. Wohnstraßen haben
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Begegnung oftmals für Fußgänger und Radfahrer riskante Rü-
ckfahr-Manöver zu beobachten sind.  Die  derzeitige Planung
des B~Planes bedeutet zusätzlich mindestens weitere 12 Pkw.
Ohne eine weitere Zufahrtsmöglichkeit z.B. durch Öffnung der
Zufahrt „Laarshof“ wird diese Situation eskalieren.

2. Parksituation
Abweichend von den schriftlichen Ausführungen der Begrün-
dung zum Bebauungsplan befinden sich derzeit  nicht nur 6,
sondern  min.8  Stellplätze  für  Pkw entlang  der  Grenze  zwi-
schen B-Plan und Oberweg. Diese sind täglich voll belegt, da
sie  auch  von  den  Anwohnern  „Vorm Berg“  genutzt  werden
müssen. Auch wenn dies bezweifelt werden kann, planen Sie
zukünftig noch 6 Stellplätze vorzusehen. Kaum vorstellbar, bei
Anordnung von 6 Grundstückszufahrten.  Aber angenommen
dies gelingt,  entfallen dennoch min.  2 Stellplätze bei 12 zu-
sätzlichen Autos, welche -das wird Ihre Erfahrung bestätigen-
nicht wie von ihnen offiziell geplant in und vor den Garagen
stehen werden, sondern mindestens zur Hälfte ebenfalls an
der Straße parken werden. Das bedeutet zusammen mit den 8
vorhandenen Parkern  zukünftig  min.  14  Autos  für  nur  noch
max. 6 Stellplätze.

eine  Erschließungsfunktion  für  Wohnbauflächen.  Für  diese
Straßen wird  eine Verkehrsstärke von weniger  als 400 Kfz/h
angesetzt. Ausgehend von dem Bebauungsbestand der durch
den  Oberweg  zwischen  Lupinenweg  und  Ausbauende  des
Oberweges erschlossen wird (ca. 75 Gebäude) sind weniger
als 400 KFZ-Bewegungen am Tag zu erwarten. Durch  die mit
der geplanten Bebauung von drei Einzelhäusern oder maximal
vier Doppelhaushälften einhergehenden zusätzlichen Verkehre
ist daher keine Überlastung des Oberwegs zu erwarten. 
Das Bestandsgebäude  an der Einmündung des Lupinenwegs
in den Oberweg reicht nicht in den Verkehrsraum des Oberwe-
ges hinein,  so dass die Breite des Oberweges auf  dem Ab-
schnitt nicht ändert und keine Engstelle bildet (vgl. Planzeich-
nung). Eine geringe Zunahme des Verkehrs durch maximal vier
Doppelhaushälften  rechtfertigt  daher  keine  zusätzliche  Stra-
ßenverbindung. 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
In der Begründung wird von ca.  6 Stellplätzen ausgegangen
(vgl Begründung Kap. 9), die auf der Grundlage der aktuellen
Vermessung sowie der mehrfacher Zählungen vor Ort ermittelt
wurde.  Es  handelt  sich  dabei  um öffentliche  Stellplätze,  die
nicht  bestimmten  Nutzungen  oder  Grundstücken  zugeordnet
und damit frei in der Benutzung sind. Entsprechend der Fest-
setzungen des Bebauungsplanes sind drei Einzelhäuser oder
vier  Doppelhaushälften  vorgesehen.  Bei  den  Gebäuden  im
WA1 sind je zwei Stellplätze pro Wohneinheit  nachzuweisen.
Durch die vorgeschlagene Anordnung können in Abstimmung
mit  den  Grundstückseinfahrten  sechs  Stellplätze  vorgesehen
werden, so dass sich unter Berücksichtigung der Festsetzung
des Bebauungsplanes keine Veränderung zur derzeitigen Situ-
ation  ergibt.  Die  Gestaltung  des  Straßenraums  entlang  des
Oberwegs ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans.
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3. Oberflächenwasser
Wie ihnen bekannt sein dürfte ist die Situation des anfallenden
Oberflächenwassers auch bei üblichen Starkregenereignissen
bereits heute kritisch. Die Starkregengefahrenkarte aus ihrer
Begründung zum B›Plan zeigt in unserem Garten ebenso wie
in unserer Rigole einen Wasserstand von bis zu 50 cm, was
ein Eindringen ins Erdgeschoss und Flutung des Kellers be-
deuten würde. Die derzeitige Planung würde weitere, auf den
Oberweg entwässernde Flächen der 6 neuen Zufahrten und
Zuwegungen bedeuten.  Der  Oberweg hat  Gefälle  in  unsere
Richtung und somit in unsere ohnehin schon überforderte Ri-
gole. Sollte es hier zu einer Flutung unseres Kellers kommen,
werden wir die Stadt für diese misslungene Planung der Was-
serhaltung verantwortlich machen müssen. Nebenbei: ihre ur-
sprüngliche Planung hat  auf  der Straßenseite des B-Planes
ebenfalls eine Rigole und keine weiteren Versiegelungsflächen
vorgesehen.
 
4. Ausrichtung und Erschließung der Doppelhäuser 
Durch die derzeitige Planung der Ausrichtung der Doppelhäu-
ser (Alternative 1) müssen diese sehr hoch gesetzt werden,
obwohl das natürliche Niveau vom Oberweg aus in Richtung
der neuen Doppelhäuser stark abfällt (ca. 1m). Das sorgt für
eine  hohe  Lage  und  größere  Verschattung  sowie  unnötige
Sichteinschränkung.  ALLE  vorgenannten  Einschränkungen,
Behinderungen  und  Gefährdungen  könnten  vermieden  wer-
den,  wenn  die  geplanten  Doppelhaushälften  verkehrsmäßig
aus dem B-Plan-Gebiet heraus, und nicht über den Oberweg
erschlossen würden (Alternative 2). Die in der schriftlichen Be-
gründung zur Ablehnung dieser Ausrichtung (Alternative 2) ge-
führte Argumentation einer „doppelten Erschließung“ ist völlig
aus der Luft gegriffen. Die gesamte Erschließung wäre gänz-
lich unabhängig vom Oberweg und nur von der Nordostseite

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Entsprechend der Festsetzung des Bebauungsplans ist das auf
den Grundstücken anfallende Niederschlagswassers über eine
entsprechende Gestaltung der Flächen (z.B. Dränpflaster) und
geeignete Anlagen zu versickern. Eine Ableitung auf benach-
barte Flächen ist mit der Planung nicht verbunden.  Eine Ent-
wässerung der Flächen über den Oberweg und damit eine Be-
einflussung des dort aktuell vorhandenen Risikos durch Star-
kniederschläge erfolgt durch die Planung nicht.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Der Oberweg ist bis zu dem ca. 150m südlich des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans Nr. 36 „Hochend / Oberweg“ gele-
genen Wendebereichs ein Wohnweg mit Erschließungsfunkti-
on.  Die  Flächen  entlang  des  Oberwegs  innerhalb  des  Gel-
tungsbereichs sind derzeit schon durch den Oberweg erschlos-
sen. Bei einer Erschließung über den Hochend, wären neue
Erschließungsanlagen ggf. als öffentliche Straßen herzustellen;
da der Oberweg aber weiterhin besteht, läge für die Grundstü-
cke entlang des Oberweges eine doppelte Erschließung vor.
Die Herstellung einer solchen Erschließung ist mit einem zu-
sätzlichen  Flächenverbrauch  und  zusätzlicher  Versiegelung
verbunden,  die  entsprechend  der  Bodenschutzklausel  des
Baugesetzbuchs (vgl.  § 1a Abs.  2 BauGB) zu vermeiden ist
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aus  problemlos  möglich.  Offensichtlich  stützt  sich  die  Ent-
scheidung zur Alternative 1 allein auf wirtschaftliche Interessen
im Sinne einer Verdichtung der Bebauung im B~Plan-Gebiet.
Bei Ausführung der Alternative 2 entstünden auch Garten und
Terrassen in Richtung Südwesten (die sich ja eigentlich jeder
wünscht  und  die  somit  wert  steigernd  sein  sollten).  An  der
Grenze zum Oberweg wäre das Gartenende der neuen Häu-
ser mit einer Böschung oder kleinen Stützwand und das Re-
genwasserproblem hätte sich ebenso wie das Parkplatz-, Zu-
fahrts- und Sichteínschränkungsproblem gelöst. Der Oberweg
würde seinen derzeitigen Charakter als Wander- und Radweg
weitestgehend bewahren. 

Unabhängig  von  den  o.g.  offiziellen  Widerspruchspunkten
möchten  wir  noch  anmerken,  dass  die  Gemeinde  Rheurdt
durch Errichtung großer Mehrfamilienhäuser ihren ursprüngli-
chen Charakter als Ökodorf mehr und mehr verliert. Die einzi-
ge Stärke und Identifikation von Rheurdt und der Grund, war-
um wir uns vor Jahren dazu entschieden haben hier zu woh-
nen, Potentiell werden das immer weniger junge Familien so
sehen, weil sich der Eindruck von Rheurdt leider immer mehr
zu seinem Nachteil verändert. Sehr schade.

(vgl. Begründung Kap. 5). 
Das Niederschlagswasser ist  entsprechend des Entwurfs  auf
den Grundstücken zu versickern (vgl.  Begründung, Kap. 11).
Als Vorteile für die Variante 2 verbleiben die Beibehaltung der
randlichen  Gestaltung  des  Oberweges  sowie  die  westliche
Ausrichtung der Gärten,  die  durch die  Tieflage im Verhältnis
zum Oberweg als nicht attraktiv erscheint. Bei einer entspre-
chenden Anordnung der  Stellplätze  entlang des Oberweges,
können  die  Anzahl  der  vorhandenen  Stellplätze  beibehalten
werden (vgl. Begründung, Kap. 9). Unter Berücksichtigung aller
Belange wurde die Begrenzung der Flächeninanspruchnahme
und die geringere Versiegelung hinsichtlich der Bodenschutz-
klausel als wesentliches Argument angesehen. Mit dieser An-
ordnung  bleibt  ein  größerer  störungsfreier  Bereich  innerhalb
der Wohnbauflächen erhalten, der ansonsten teilweise versie-
gelt und als öffentlicher Bereich genutzt würde.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nicht nur in Rheurdt gehören Mehrfamilienhäuser zu einem 
dörflichen Wohnumfeld und dienen unter anderem der 
Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 3 
BauGB). Dieses Angebot an Wohnraum erfüllt somit nicht nur 
die Anforderungen an eine gleichberechtigte Teilhabe sondern 
dient auch in besonderer Weise den Anforderungen des 
Bodenschutzes und Klimawandels und damit dem Charakter 
als Ökodorf.


